
Je Dienstbarkeiten der HauserinStatten/Marck-
ten/vnd Dorffern/ bestehengemainiglichin deme/
wann zum Exempel ein Nachbar schuldig/auff-
oder an seine aigene Mauer seinennechstenNach--
barn bawen / oder die Trämb einlegen zu lasten/
oderzugcstatten/daßinseinemHoff/oderDach/
deß Nachbarn Dachtropffen/ vnd Regenwasser

falle. Jtem/wann einer sein Regenwasser selbstnichtaufffangcndarff/
sonderndem Nachbarn lassen muß : ingleichcn da einer sein aigen Ge-
bawdem dkachbarnzu Schaden / nichtnach Gefallen / erhöhen darfst
oder auch dasselbe höher / als er gernwolle / führen/ vnd sonstendahin
richten muß/ daß er dem Nachbarn entwederLiecht/vnd Äußsehen ge¬
ben/ oderaber solches nichtnehme / vnd daß er gedultensolle / daß ihm
der Nachbar Fenster / oder anders Äußsehen in seinem Hoff mache /
vnd dergleichen . In welchen Fallen die Statt / Märckt / vnd Flecken/
gemeiniglich ihreaigeneSatz -vnd Anordnunghaben / darnach es zu
halten/vndzu erkennen/vndsolle hierinnen zwischendenFreyhausern/
vnd Bürgerlichen / in Statten / vnd Märckten / kein Unterschied
seyn / es wäre dann bey einem/oderandermdestwegen ein absonder¬
liche Freyheit verhandeln

2 «
/wann

einereinen Weeg/vndSteegüberftembde Grund hat : Item befucgt
ist/das Wasserauffeines andern Grund zu graben / zu nehmen / vnd
überanderezulaiten: auß einesandernBrunzuschöpffen: Viech in
ftembden Awen / vnd auffanderer Leuth Gründenzu halten / vnd zu
Waiden : Stein zu klauben / zu brechen : Sand zu graben : auch an¬
ders dergleichen/ so einer von seinem Grund zu deß Nachbarn Guets/
vndNutzbarkeit/gedulten / vnd beschehen lassen muß.

§. z.
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§2 Der Sechzehendr Titul /
massige Verjährung der zwey / vnd dreyjstg Jahr erlangt/ vnd zue-
geaignet werden. Wie es nun dißjälls auch an jedemOrth vonalters
beweißlichen Herkommen/darbey soll es annoch sein Verbleibehaben.

§. 4-
Wann einem einWeeg durch deßandernGmnd/allcin auffWohl-

gefallen / vnd vonNachbarschafftwegen/zugelassenwordm/hatcr
sich dessenlangernicht/als seinNachbarwill/zugcbrauchen/vndwer
einen sonderbahren Rechtweeg jürgibt / es seye ein Fahrt-vnd Reit¬
weeg/oder Gangsteig/vndsich dessen behelffenwill/dermuß esbewei-
sen/sonsten der ihme selbsten einen Rechtweeg zu machen/ sich vnterste-
het / oder wider eines andern Willenüber dessen Grund / demselbenzu
Schadengehet/ reittet/ oder fahret/ oder auch bey dem Weeg/ so ihme
fürgcwism/vndbewilligetworden/ohneNothnichtbleibt/sondery
einen andern daselbst jürnimbt/der mag daraussgepfändet werden.

Die gemeine Gangsteig/Weeg/vndStrassenzu Kirchen / auch
voneinem Aigen zum andern / sollen jederOrthen verbleiben /vnd ge-
lassenwerden / wieesvon alters Herkommen/vnddadieselbevonan-
rainenden Wasserflüssen / weg gewaschen / odergerissen lverden / mö¬
gen sie besserhinein in den anrainenden Grund/ auch wider deß Aigen-
thumbers Willen/ genommenwerden/vnd mußder nechste Nachbar
auffseinem Grund ein andere Strassen gedulten.

§. 6.
Wann auch einer Gemaineihr alte Außstrhrt/durchWasser ge¬

nommen worden / vnd wann solche anderst nicht als durch ftembdc
anrainende Grund desselben Orths haben möchte / so ist einjederAn¬
rainer einen ordentlichen Farthweeg / über / vnd durch seinenGrund/
so viel die vnvermeidentlicheNothdurfft erfordert / nach Obrigkeit¬
licher Außzaichnung frey zu lassen / schuldig.

§ . 7-
Welcher auß einem Brunquel / oder einem Schöpffbrunnen auff

ftembdemGrund/ das Wasserzu seinemHauß / oder Gmnd zuneh-
mcn befliegtist/ der hatdie GerechtigkeitdeßSteigs zu solchem Was¬
ser/vnd also entgegen.

§. 8.
Es soll niemand ein Wasser/ so von alters her/ vielen Gründenzu ?

nutz geflossen /zuseinem aigenenNutz allein abkehren / widrigen Falls
er solchesnicht alleinin vorigen Standzu setzen schuldig seyn/sondern
auch zu Erstattungdeß dardurchverursachtenSchadens/angehalten/
vnd nochdarzu von der Obrigkeit absonderlich bestrafst werdensolle.



Von allerley Dienstbarkeiten. zz
^ §. 9.

Wannmehr Nachbarn auß einem Bachzu ihren Gründen/das
Wasser zu laiten / vnd zu Ohren haben / sollen sie sich dessen einer dem
andern/ohne Schaden/vnd Abbmch/zu gewissenTagen/vnd Zeiten/
nach Beschaffenheitihres hohem / odernidern gelegenen Grunds/ge-
brauchen. Vnd ob schoneiner / der in verjährter Zeit sichdessennicht
bedient/ dardurch sein Gerechtigkeitverlohren/ so habendoch diean-
dern hernach keine mehrere Gerechtigkeit/alszuvor / sondern sich al¬
leinderihrigennachmallenzu betragen.

§ . 10.
Welcherdurch eines andern Grund ein Wasserzu führen hat/der

muß dasselbe auch selbst erhalten ; hingegenistihmezuegelassen/soofft
es vonnöthen / den Grabenzu raumen/oderzuden Röhren/vnd Rin-
nenzu sehen / vnd dicselbezu bessern / selbst / vnd mitseinen Werckleu-
then am nächsten darzu zu gehen/Holtz/ vnd andere Nothdurfftenda-
hinzubringen ; doch soll er/so viel immer müglich/mit disemallendeß
stembdenGrunds verschonen / wieauch bey dem erst verwilligt - vnd
verglichenemRinsallverbleiben.

§. ii.
Wann jemand einem andern gewilliget/ von seinemBrunquell /

dasWasser nach Nothdurfft/ odermit gewisserMaaß/ in sein Hauß/
oderandern Grund/ durch Röhren zu Ohren/ der kan hernach einem
anderndavon mehrerö nicht/als dem ersten ohneAbbruchbeschehen
mag / vcrwilligen. Inmassenauch in anderndergleichen Fallen / vnd
Dienstbarkeiten / allweeg die jüngere Bewilligung / der altern un¬
schädlichseyn/ vnd verstandenwerdensolle.

§. 12.
Wann ein Bmn/ darauß einer das Wasser zu Ohrenberechtiget

ist/ etlicheJahr außdörrt/ vnd dardurch der Gebrauch der Dienstbar¬
keit dermalsten auffgehört / derselbe aber nach Verfliessung so vieler
Zeit/als sonsten zu Verjährung dergleichen Dienstbarkeit vonnö¬
then / wieder Wasserreich wurde / soll demjenigen / so hievor die
Gerechtigkeit gehabt / selbige auffBegehren/ wiedrrumben »erstat¬
tet / vnd zuegelassenwerden.

H . IH.
DieWasscrläuff/vndFeldgüß/sollen bey ihren altenRinsallen

gelassen / vnd wederab - noch auff ein andern Grundgekehrct wcrden.
§ . 14.

Wessen sich einer erstlichenmit seinemNachbarn/deßViechttibs/
Waid / vndHalthalber / auffdero Gründen verglichen : oderwiees
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54
darmit durch langivürige / ruhige Gebrauch / in verjährterZeit der
zway/vnddreyssig Jahr hergebracht : also soll er sich auch dessen/vnd
keinesmehrern/ohne absonderlicheBewilligung/zu gebrauchehaben.

§. 15.
Also kan keiner/ausser der Dorff-Obrigkeitrc. wie oben im dritten

Titl § . 5 . vermelt worden / von neuem die Waid für sein Viech / auff
ftembdem Grund / wider desselben Aigenthumbers/ oder Messers
gurten Willen/suechen/oder nehmen.

§ . 16.
Wann ein gantze Gemain/odersonstenjemand/ainmahldie Ge¬

rechtigkeit/ihrenViechtrib auffeines andern Grund zu haben/entwe¬
der durch sonderbahreBewilligung/rechtmässige Verjährung/recht-
licheErkantnuß/ oder auffanderezuelässigeWeiß/ erlangt/ so kan der
Herr desselben Grunds keine Veränderung damit surnehmen/ wor-
durch die Waid demjenigen/welcher solche darauffvorhero gehabt /
entzogen / odergeschmälertwurde/vnd wann erderleyVeränderung
fürzunehmcnsichvnterstunde/sollesihmeauffdeßbeschwärtenTheilS
anrueffen / alsobalden durch die ordentliche Obrigkeiten eingestellt
werden. Da er aber cntzwischen/odcr nach ergangenemVerbott/sein
Vorhaben völlig/ oder maisten theils/ins Werckrichtete/ister solches
wieder in vorigen Stand ( wofern es anderst möglich ) auffaigenen
Unkosten zu bringen ; sonsten aber denen lnrercMtten allen daraus er-
folgendenNachtl/vndSchaden/nachErkantnuß/abzutrageschuldig;
es wäre dann/daßder jenige/deme dieWaid gebührt/zu der fürgenom¬
menen Veränderung wissentlich geschwigen / vnd auß guetwilligem
Nachsehen/ so weit kommen lassen/daßer sich derWaid ferrernichtge¬
brauchen könte / inwelchemFall er sich destwegenzu beklagen nichtbc-
suegt . Vnd dieses auch in anderen dergleichen Dienstbarkeiten der
Feld -Güter/also zuverstehenist. .

ibmzehendeWLul/

§. i.
In Gewalt ist / wann einer von jemanden an Leib oder

Guet / ohne Recht/ oder gerechtliche Behebnuß / vnd
Mittel angegriffen/vndbenachtheiltwird.

§ - 2.
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